
CGewissen sind alle Menschen verbunden Suchen nach der Wahrheit und wahr-
heitsgemäßen Ösung der vielen Probleme®t
Die Kirche ist csich der Verpflichtung bewußt, dafß 61e Verwirklichung der Mensch-
heitsfamilie besonderer eise mitzuwirken hat kann und muß e Auftrag
und Geiste Christi tun, der miıeman' ausschließt, M}  e sich ZUu bekennen
oder nicht. Sie wendet sich deshalb alle, ob S1e Christen oder Nicht-Christen,
Glaubende oder Nicht-Glaubende sind. Gie bietet ihre moralische Hilfe anl, damit der
äußere Zusammenschluf inneren emeinschaft eist und Herz werde. 5ie hat
erkannt, daß heute gerade die menschlich-brüderliche Tat die Anwesenheit
Gottes der Welt bekundet werden muß, 1a der verwirklichten rudergemein-
cchaft eEıne Präambel des Glaubens liegt
je mehr sich die 5 die Welt, der s1e selbst gehört, n die irdischen
Wirklichkeiten, den Menschen und seinen gesellschaftlichen Fortschritt bemüht,
desto bessere Voraussetzungen sch S1e selbst und desto mehr Wege ebnet 61e
den Glauben den, auf den dies alles hinweist. Je mehr S1e cich Welthaftigkeit
der Welt, Z Menschlichkeit des Menschen und Verbundenheit aller enschen
bekennt, Je sachgerechter, der Eigengesetzlichkeit der Welt und des Menschen
entsprechend, c1e Z  er und handelt, desto mehr ist S1e auch imstande, cdas Wort
Gottes verkünden, das Christus, dem kosmischen enschen, inkarniert ıst.
Der Glaube ist e1n Ereignis in Geschichte und I'l“'. Ges:  eit, eın personaler
Akt der Hingabe B-  er außer, neben und über der Welt, sondern muıtten Er
ist wesentlich vollziehen innerhalb dieser Welt und Zusammenhang mıiıt der
eweiligen Welterfahrung, €  Pr laäßt sich ANUr in der Peregrination VEeTWITL' Echtes
Welt- und Gelbstverständnis des Menschen führen nicht Utopie des Glaubens,
s1e sind elmehr der Topos, der OUrt, Y  v  A  N  (  (  ) der Glaube seine Präambeln hat.

MILIANO

Zusammensetzung und Bedeutung der Synode beı den
Orthodoxen
Die orthodoxe Kirche reg! ihre Angelegenheiten durch Vers  ungen, clie Bischof,
Klerus und Laien Je!  s  der D  10zZese  &e vereinen. Grundlage dieser erfassung ist dieAnnahme,
daß der AA Leib Christi Jn aufgerufen ıst, sich als Einheit mit den
Anliegen der Gemeinschaft befassen. Als gesellschaftliches Gefüge hat clieser
Leib Haupt, das VO anderen Autoritäten ges  tz d, denen Verant-
wortung übertragen hat Eingedenk der Worte Wo zZzwel oder drei meinem
Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen (Mt 18, 20), bten schon Clie
Apostel die Praxis der Frühkirche, die Häupter der Christengemeinde Ösung
lebenswichtiger Fragen Z.u versammeln. lese VOoOmn Christus verliehene Autorität wird
noch verstärkt die pneumatologische Grundlage dieser Zusammenkünfte
dem ersprechen (den röster euch senden ” Er wird euch in
alle ahrheit (Jo 16, 7—13)
Das sichtbare aup csolcher Versammlungen wWaäal immer der 1emanı bestritt
seine Autorität den ersten Jahrhunderten; SOBar Häretiker anerkannten als den
obersten irdischen Leiter Verwalter der Anliegen des Leibes Jeder Bischof
hatte L eigene Di  O0zese  . zu SOTgEeN, die geweiht worden WAar. Kein Bischof
atte das Recht, cich in die Angelegenheiten einer anderen D:  10zese  .. einzumischen.
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Gewissen sind alle Menschen verbunden im Suchen nach der Wahrheit und zur wahr­
heitsgemäßen Lösung der vielen Probleme!'. 
Die Kirche ist sich der Verpflichtung bewußt, daß sie zur Verwirklichung der Mensch­
heitsfamilie in besonderer Weise mitzuwirken hat. Sie kann und muß es im Auftrag 
und im Geiste Christi tun, der niemand ausschließt, mag er sich zu ihm bekennen 
oder nicht. Sie wendet sich deshalb an alle, ob sie Christen oder Nicht-Christen, 
Glaubende oder Nicht-Glaubende sind. Sie bietet ihre moralische Hilfe an, damit der 
äußere Zusammenschluß zur inneren Gemeinschaft in Geist und Herz werde. Sie hat 
erkannt, daß heute gerade durch die menschlich-brüderliche Tat die Anwesenheit 
Gottes in der Welt bekundet werden muß, daß in der verwirklichten Brudergemein­
schaft eine Präambel des Glaubens liegt. 
Je mehr sich die Kirche um die Welt, zu der sie selbst gehört, um die irdischen 
Wirklichkeiten, um den Menschen und seinen gesellschaftlichen Fortschritt bemüht, } 
desto bessere Voraussetzungen schafft sie selbst und desto mehr Wege ebnet sie für 
den Glauben an den, auf den dies alles hinweist. Je mehr sie sich zur Welthaftigkeit 
der Welt, zur Menschlichkeit des Menschen und zur Verbundenheit aller Menschen 
bekennt, je sachgerechter, d. h. der Eigengesetzlichkeit der Welt und des Menschen 
entsprechend, sie denkt und handelt, desto mehr ist sie auch imstande, das Wort 
Gottes zu verkünden, das in Christus, dem kosmischen Menschen, inkarniert ist. 
Der Glaube ist ein Ereignis in Geschichte und mit Geschichtlichkeit, ein personaler 
Akt der Hingabe nicht außer, neben und über der Welt, sondern mitten in ihr. Er 
ist wesentlich zu vollziehen innerhalb dieser Welt und im Zusammenhang mit der 
jeweiligen Welterfahrung, er läßt sich nur in der Peregrination verwirklichen. Echtes 
Welt- und Selbstverständnis des Menschen führen nicht zur Utopie des Glaubens, 
sie sind vielmehr der Topos, der Ort, wo der Glaube seine Präambeln hat. 

EMILIANOS TIMIADIS 

Zusammensetzung und Bedeutung der Synode bei den 
Orthodoxen 

Die orthodoxe Kirche regelt ihre Angelegenheiten durch Versammlungen, die Bischof, 
Klerus und Laien jeder Diözese vereinen. Grundlage dieser Verfassung ist die Annahme, 
daß der ganze Leib Christi von Zeit zu Zeit aufgerufen ist, sich als Einheit mit den 
Anliegen der ganzen Gemeinschaft zu befassen. Als gesellschaftliches Gefüge hat dieser 
Leib ein Haupt, das von anderen Autoritäten gestützt wird, denen Christus Verant­
wortung übertragen hat. Eingedenk der Worte Christi: Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen (Mt 18, 20), übten. schon die _ 
Apostel die Praxis der Frühkirche, die Häupter der Christengemeinde zur Lösung 
lebenswichtiger Fragen zu versammeln. Diese von Christus verliehene Autorität wird 
noch verstärkt durch die pneumatologische Grundlage dieser Zusammenkünfte gemäß 
dem Versprechen Christi: Ich will ihn (den Tröster) euch senden ... Er wird euch in 
alle Wahrheit einführen (Jo 16, 7-13). 
Das sichtbare Haupt solcher Versammlungen war immer der Bischof. Niemand bestritt 
seine Autorität in den ersten Jahrhunderten; sogar Häretiker anerkannten ihn als den 
obersten irdischen Leiter und Verwalter der Anliegen des Leibes Christi. Jeder Bischof 
hatte für seine eigene Diözese zu sorgen, für die er geweiht worden war. Kein Bischof 
hatte das Recht, sich in die Angelegenheiten einer anderen Diözese einzumischen. 

14 Vatic. II. KW 61. 
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gab NUur Ausnahme vVon dieser Regel. Ging ein Bischof nach SI! geiner Amlts-
er einer Sache der Lehre oder Disziplin Offensı]| ırre, dann konnten eil  - diese,
eseelt Von istlicher ebe und überzeugt, daß ein Glied des Leibes in Gefahr Wal,
emühen, dem irrenden Bischof Zu Lehnte ihre ab, hatten S1e keine
andere als eine Regionalsynode

gibt eispiele der Kirchenges  chte, @ Bischöfe andere Amtsbrüder, SOBaTr sSo
VO|  a weit bedeutenderen Diözesen als ihren eigenen, ob ihres ens tadelten. Denken

anl die ständigen Vorwürfe (yprians Karthago Papst Stephan oder zn die
dringenden Mahnungen des Athanasius alle christlichen Bischöfe angesichts der Ge-
fahren des Ärianismus
Politische Cirenzen führten bald Schaffung paralleler kirchlicher Gebiete, deren
Grenzen anfangs ungeklärt waren, bis Kanon 2 des CGikumenischen ONZ!
die geographischen Grenzen der D  ı10zesen  a.. festlegte. Damit sollten mißbräuchliche Ein-
mischungen Fragen der Diözesan-Jurisdiktion verhindert werden. jeg eine D  10Zese  .
Al politischer Bedeutung, dann stieg automatisch ihr Bischof Rang und Wiürde
Darum raumte Kanon + des Cikumenischen Konzils dem Bischof Von Konstantinopel
einen Ehrenvorrang ein, dem des Bischofs VO Rom und unmittelbar nach
diesem, denn Konstantinopel wurde 3 neuen Hauptstadt des Römischen Reiches aus-

gerufen. Der Neuorganisation des Reiches die Entfaltung der Diözesen.
Im folgenden se1 eın schematischer Abriß der gemeinen Synodalpraxis der Ortho-
doxen Kirche gegeben Sekundäre Praktiken, die sich im Laufe der Jahrhunderte be-
sonders Ländern mıiıt behinderter Religionsübung entwickelt haben, mussen  .. außer
Betracht bleiben

Gemeinsame Regelung S  S kirchlichen Angelegenheiten
Wie die Geschichte wurde die gesamte orthodoxe Kirche des ÖOstens von lem
Anfang AIl demokratisch reglert bis - heutigen Tag, CGenauer ausgedrückt stellt
6c1e eine konstitutionelle Monarchie dar. Sie lebte und arbeitete ihrer demokrati-
schen Regierungs- oder besser Verwaltungsform mit dem taat und seinen wechseln-
den Regierungssystemen ZUSaHnunen, angefangen der Monarchie des Römischen
eiches bis z Volksdemokratie Tage Zu beachten ist, die Kirche die
demokratische Regierungsform einführte einer Zeit, da die damalige zivilisierte
Welt, der römische taat e1ne absolute Monarchie Wir sollten die Tatsache
nicht übersehen, laß die Kirche nicht ] reın geistlichen angen vorangıng, S(0()11-
dern auch SOZI:  alen Dingen, indem S1e die menschlichen Gemeinschaften VO persön-
lichem Egoismus und der ersklavung den Willen weniger befreite.
Die demokratische Regierungsform der orthodoxen Kirche ist überall sichtbar. Das
SyNO:  stem, schon apostolischer Zeit angewendet, ist seither und bis heute
Übung, Apostel, Presbyter und alle Laienmitglieder der Kirche Jerusalem nahmen
{ Apostelkonzil AÄApg 15, 6—29) Auch bei den ökumenischen Konzilien waren
nicht allein Bischöfe m  g sondern auch res  er, Diakone, Öönche und Laien
(oder wıe eute Cn Laientheologen). Jedermann atte das Recht, an den Dis-
kussionen teilzunehmen und Bemerkungen ZUr Sache machen!. Während des

ökumenischen onzils wa &5 der Athanasius (damals Diakon), der die 318
Konzilsväter orthodoxen Lehr:  ® brachte.
Auch eute noch ist Synod der rche von Griechenland Presbyter der BEe-

Vorsitzende, der Tagesordnung aufstellt und Gesprächsthemen e1n-
bringt, ”  > eich der vorsitzende Präsident der Erzbischof ist. ] VOT kurzem auch

Laie (der königliche Kommissär) den Synodalsitzungen teil. Bis 1922 wurden die
Kandidaten E den ökumenischen atriarchatsthron VÖO Konstantinopel Von einer Ver-
sammlung S 12 Geistlichen und Laien gewählt. Erst nach esem Verfahren Äählte
der Synod allein einen der vorgeschlagenen Kandidaten z  m Patriarchen. Das wichtigste
ist, der Synod SOM Sökumenische |\i'!l!'!“ War höchste Ufo:; in
der- zZu In scheint, aber Wirklichkeit ‚ ist. Sie sind vielmehr das Mittel,
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Es gab nur eine Ausnahme von dieser Regel. Ging ein Bischof nach Ansicht seiner Amts­
brüder in einer Sache der Lehre oder Disziplin offensichtlich irre, dann konnten sich diese, 
beseelt von christlicher Liebe und überzeugt, daß ein Glied des Leibes in Gefahr war, 
bemühen, dem irrenden Bischof zu helfen. Lehnte er ihre Hilfe ab, so hatten sie keine 
andere Wahl, als eine Regionalsynode zusammenzurufen. 
Es gibt Beispiele in der Kirchengeschichte, daß Bischöfe andere Amtsbrüder, sogar solche 
von weit bedeutenderen Diözesen als ihren eigenen, ob ihres Verhaltens tadelten. Denken 
wir an die ständigen Vorwürfe Cyprians von Karthago gegen Papst Stephan oder an die 
dringenden Mahnungen des hl. Athanasius an alle christlichen Bischöfe angesichts der Ge-
fahren des Arianismus. . 
Politische Grenzen führten bald zur Schaffung paralleler kirchlicher Gebiete, deren 
Grenzen anfangs ungeklärt waren, bis Kanon 2 des 2. ökumenischen Konzils (381) 
die geographischen Grenzen der Diözesen festlegte. Damit sollten mißbräuchliche Ein­
mischungen in Fragen der Diözesan-Jurisdiktion verhindert werden. Stieg eine Diözese 
an politischer Bedeutung, dann stieg automatisch ihr Bischof an Rang und Würde. 
Darum räumte Kanon 3 des 2. ökumenischen Konzils dem Bischof von Konstantinopel 
einen Ehrenvorrang ein, ähnlich dem des Bischofs von Rom und unmittelbar nach 
diesem, denn Konstantinopel wurde zur neuen Hauptstadt des Römischen Reiches aus­
gerufen. Der Neuorganisation des Reiches folgte die Entfaltung der Diözesen. 
Im folgenden sei ein schematischer Abriß der allgemeinen Synodalpraxis in der Ortho­
doxen Kirche gegeben. Sekundäre Praktiken, die sich im Laufe der Jahrhunderte be­
sonders in Ländern mit behinderter Religionsübung entwickelt haben, müssen außer 
Betracht bleiben. 

Gemeinsame Regelung von kirchlichen Angelegenheiten 

Wie die Geschichte lehrt, wurde die gesamte orthodoxe Kirche des Ostens von allem 
Anfang an demokratisch regiert bis zum heutigen Tag. Genauer ausgedrückt stellt 
sie eine konstitutionelle Monarchie dar. Sie lebte und arbeitete in ihrer demokrati­
schen Regierungs- oder besser Verwaltungsform mit dem Staat und seinen wechseln­
den Regierungssystemen zusammen, angefangen von der Monarchie des Römischen 
Reiches bis zur Volksdemokratie unserer Tage. Zu beachten ist, daß die Kirche die 
demokratische Regierungsform einführte zu einer Zeit, da die damalige zivilisierte 
Welt, d. h. der römische Staat eine absolute Monarchie war. Wir sollten die Tatsache 
nicht übersehen, daß die Kirche nicht nur in rein geistlichen Belangen voranging, son­
dern auch in sozialen Dingen, indem sie die menschlichen Gemeinschaften von persön­
lichem Egoismus und der Versklavung durch den Willen weniger befreite. 
Die demokratische Regierungsform der orthodoxen Kirche ist überall sichtbar. 1. Das 
Synodalsystem, schon zu apostolischer Zeit angewendet, ist seither und bis heute in 
Obung. Apostel, Presbyter und alle Laienmitglieder der Kirche in Jerusalem nahmen 
am Apostelkonzil teil (Apg 15, 6-29). Auch bei den ökumenischen Konzilien waren 
nicht allein Bischöfe zugegen, sondern auch Presbyter, Diakone, Mönche und Laien 
(oder wie wir heute sagen Laientheologen). Jedermann hatte das Recht, .an den Dis­
kussionen teilzunehmen und Bemerkungen zur Sache zu machen1• Während des 
1. ökumenischen Konzils war es der hl. Athanasius (damals nur Diakon), der die 318 
Konzilsväter zur orthodoxen Lehre brachte. 
Auch heute noch ist im ffi. Synod der Kirche von Griechenland ein Presbyter der ge­
schäftsführende Vorsitzende, der die Tagesordnung aufstellt und die Gesprächsthemen ein­
bringt, wenngleich der vorsitzende Präsident der Erzbischof ist. Bis vor kurzem nahm auch 
ein Laie (der königliche Kommissär} an den Synodalsitzungen teil. Bis 1922 wurden die drei 
Kandidaten für den ökumenischen Patriarchatsthron von Konstantinopel von einer Ver­
sammlung von 12 Geistlichen und 69 Laien gewählt. Erst nach diesem Verfahren wählte 
der Synod allein einen der vorgeschlagenen Kandidaten zum Patriarchen. Das wichtigste 
ist, daß der Synod und besonders das ökumenische Konzil zwar die höchste Autorität in 
der Kirche zu sein scheint, es aber in Wirklichkeit nicht ist. Sie sind vielmehr das Mittel, 

1 N. Milasch, Ecclesiastical Law, 312. 
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durch das die Kirche ihre 'assung usdrückt. Die 'ais: Autorit:  aät kommt dem
Vo }  © allen Gläubigen ihrer Gesamtheit.

einer Enzyklika der Patriarchen des orthodoxen stens E Mai 1848 lesen WIEr
‚„Wächter der Orthodoxie ist die Gesamtheit der Kirche, das Volk celbst,” Bischof
Nicodeme asch, bekannteste und größte Autorität der orthodoxen rche 1n Fragen
des enrechts, stellte fest, daß Stellung des Volkes, wie der obigen
ele! wurde, „eine Grundwahrheit der östlichen orthodoxen Kirche“” darstellt2. Nehmen

Beispiel der Geschichte. 449 wurde eın ökumenisches Konzil nach Ephesus ein-  ‚
berufen. ] b UNgeEN, WIe P  7 die drei vorausgehenden Konzilien an hatten,
aber das Volk als anzes mmte ihnen nicht Z Darum wurde nicht unter die öku-
menischen Konzilien eingereiht, weil eben nicht den Glauben der stlichen Okumene,
d qOhristlichen Volkes als anzes ausı ist wirkliche Autoritä der
orthodoxen das INZe Volk es innerhalb seiner ürde.
2. Dieses kollektive egierungssystem herrscht Pfarrkirchen wIie Bischofskirchen.
Die arre wird von einem Kirchenrat oder Pfarrausschufß verwaltet, der sich aus Laijen
und dem Pfarrer 7zusammensetzt. Auch der Metropolitanausschuß besteht Laijien
und dem Metropoliten der e  D  jözese, der als Präsident fungiert

Auch die Klöster werden demokratisch verwaltet. Der regierende Synod einer el
oder eines Osters wird von allen Sönchen gewählt der Abt auf Lebenszeit, der
Dikaios (Hausobere) eın Jahr.

Der Berg +hos ıst einzigartiger demokratischer Mönchsstaat oder vielmehr e1n
Bund VC( 2{  D demokratischen Mönchsstaaten.

Den Bischof umgibt das Presbyterion, die Gesamtheit der Diözesanpriester, mıit
denen ZU Beratungen zusammenkommt. des Presbyterions mıit dem
Bischofgdas kirchliche Gericht.

Das wichtigste Merkmal die Demokratie der orthodoxen Kirche ist die Tat-
sache, aljlen wie eriker der des Bischofs, der Priester und Diakone
teilnehmen. Auch Matthias wurde Von Klerus und Von Laien der Urkirche gew.
damit das AÄAmt des postels übernehme, der die Stellung eines Bischofs 1nnn e-
atte. AÄApg 1, 15—26
Die innere Zusammensetzung des Synods
In der Orthodoxie ist die Kirche nicht dem Otaat unterworfen und cdieser icht der
Kirche Ihre gegenseitigen Beziehungen werden Vom Grundsatz bestimmt, kein
staatliches (Gesetz über kirchliche Belange beschlossen und ausgeführt werden kann
ohne Zustimmung und Billigung seiten der Kirche. Besteht e1n solches Gesetz,
So kann S  er ohne kirchliche Approbation abgeändert werden. vielen orthodo-

Kirchen gibt eine Körperschaft, clie dauernd un die Angelegenheiten
der Kirche zZzu verwalten;: gibt einen rechtmäßigen Synod, der Geiste der heiligen
Canones einberufen wird und csich 2usSs allen Bischöfen des Gtaates 7115A1717  etzt.
Dieser Synod einmal oder zweimal Jahr auf Grund der Einladung
durch den vorsitzenden Prälaten, nachdem dieser formell das Ministerium kirch-
liche Angelegenheiten benachrichtigt hat. Eine Erlaubnis des Ministeriums ıst
außerordentliche Zusammenkünfte des Synods erforderlich. Der Synod haf jene weit-
gehende Jurisdiktion, die die Canones Metropolitansynoden zuwelsen. Die Einrich-
tung eines königlichen Kommissärs ist gut wWwıe unbekannt In len orthodoxen

Der Minister jedoch bei allen Synodalsitzungen sein, aber
hat kein oder Zeichnungsrecht. ynodalentscheidungen, ob acdministrativ oder
gerichtlich, werden Bischof der e  D  jözese, für die 61e gelten, in die Tat setizt;
27111 notwendig, hält der Bischof von den vilen Behörden Unterstützung
Aufgabe. Die Entscheidungen des d  10zesanen  ... geistlichen Gerichts dürfen durchgeführt
werden, \  rY  Venn  — s1e die Zustimmung des Bischofs erhalten haben.
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durch das die Kirche ihre Auffassung ausdrückt. Die tatsächliche Autorität kommt dem 
Volke zu, d. h. allen Gläubigen in ihrer Gesamtheit. 
In einer Enzyklika der Patriarchen des orthodoxen Ostens vom 6. Mai 1848 lesen wir: 
„Wächter der Orthodoxie ist die Gesamtheit der Kirche, d. h. das Volk selbst." Bischof 
Nicodeme Milasch, die bekannteste und größte Autorität der orthodoxen Kirche in Fragen 
des Kirchenrechts, stellte fest, daß die Stellung des Volkes, wie sie in der obigen Enzyklika 
dargelegt wurde, ,,eine Grundwahrheit der östlichen orthodoxen Kirche" darstellt2. Nehmen 
wir ein Beispiel aus der Geschichte. 449 wurde ein ökumenisches Konzil nach Ephesus ein­
berufen. Es traf Entscheidungen, wie es die drei vorausgehenden Konzilien getan hatten, 
aber das Volk als Ganzes stimmte ihnen nicht zu. Darum wurde es nicht unter die öku­
menischen Konzilien eingereiht, weil es eben nicht den Glauben der christlichen Ökumene, 
des christlichen Volkes als Ganzes ausdrückte. Folglich ist die wirkliche Autorität in der 
orthodoxen Kirche das ganze Volk Gottes innerhalb seiner Hürde. 
2. Dieses kollektive Regierungssystem herrscht in Pfarrkirchen wie in Bischofskirchen. 
Die Pfarre wird von einem Kirchenrat oder Pfarrausschuß verwaltet, der sich aus Laien f 
und dem Pfarrer zusammensetzt. Auch der Metropolitanausschuß besteht aus Laien 
und dem Metropoliten der Diözese, der als Präsident fungiert. 
3. Auch die Klöster werden demokratisch verwaltet. Der regierende Synod einer Abtei 
oder eines Klosters wird von allen Mönchen gewählt: der Abt auf Lebenszeit, der 
Dikaios (Hausobere) nur für ein Jahr. 
4. Der Berg Athos ist ein einzigartiger demokratischer Mönchsstaat oder vielmehr ein 
Bund von 20 demokratischen Mönchsstaaten. 
5. Den Bischof umgibt das Presbyterion, die Gesamtheit der Diözesanpriester, mit 
denen er zu Beratungen zusammenkommt. Ein Teil des Presbyterions bildet mit dem 
Bischof zusammen das kirchliche Gericht. 
6. Das wichtigste Merkmal für die Demokratie der orthodoxen Kirche ist die Tat­
sache, daß Laien wie Kleriker an der Wahl des Bischofs, der Priester und Diakone 
teilnehmen. Auch Matthias wurde vom Klerus und von Laien der Urkirche gewählt, 
damit er das Amt des 12. Apostels übernehme, der die Stellung eines Bischofs inne­
hatte. (Apg 1, 15-26) 

Die innere Zusammensetzung des Synods 

In der Orthodoxie ist die Kirche nicht dem Staat unterworfen und dieser nicht der 
Kirche. Ihre gegenseitigen Beziehungen werden vom Grundsatz bestimmt, daß kein 
staatliches Gesetz über kirchliche Belange beschlossen und ausgeführt werden kann 
ohne Zustimmung und Billigung von seiten der Kirche. Besteht ein solches Gesetz, 
so kann es nicht ohne kirchliche Approbation abgeändert werden. In vielen orthodo­
xen Kirchen gibt es keine Körperschaft, die dauernd tagt, um die Angelegenheiten 
der Kirche zu verwalten; es gibt einen rechtmäßigen Synod, der im Geiste der heiligen 
Canones einberufen wird und sich aus allen Bischöfen des Staates zusammensetzt. 
Dieser Synod tritt einmal oder zweimal im Jahr zusammen auf Grund der Einladung 
durch den vorsitzenden Prälaten, nachdem dieser formell das Ministerium für kirch­
liche Angelegenheiten benachrichtigt hat. Eine Erlaubnis des Ministeriums ist nur für 
außerordentliche Zusammenkünfte des Synods erforderlich. Der Synod hat jene weit­
gehende Jurisdiktion, die die Canones Metropolitansynoden zuweisen. Die Einrich­
tung eines königlichen Kommissärs ist so gut wie unbekannt in allen orthodoxen 
Kirchen. Der Minister kann jedoch bei allen Synodalsitzungen zugegen sein, aber er 
hat kein Wahl- oder Zeichnungsrecht. Synodalentscheidungen, ob administrativ oder 
gerichtlich, werden vom Bischof der Diözese, für die sie gelten, in die Tat umgesetzt; 
wenn notwendig, erhält der Bischof von den zivilen Behörden Unterstützung in seiner 
Aufgabe. Die Entscheidungen des diözesanen geistlichen Gerichts dürfen durchgeführt 
werden, wenn sie die Zustimmung des Bischofs erhalten haben. 

2 N. Milasch, Ecclesiastical Law, 309. 
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Die kirchliche Obrigkeit hat das Recht, die Pfarr- und Klosterverwaltung z.uUu kontrollie-
TE Kirchliche Schulen, wıe s1e Griechenland, Serbien, R;  uUuman:  .  ien uUuSW., zahlreich
vorhanden SIN  d, stehen unter der unmittelbaren Aufsicht und Verwaltung der Kirche.

Gerbien werden Bischöfe von den ynoden gewählt und eren wird anschlie-
Rend VC Staat bestätigt. etropo| wird von einer Versammlung gew: die
sich dem Klerus und Laien Zus.  ensetzt, und auch ese Wahl wird anschließend
VvVom Staat bestätigt. (Ein Metropolit wird gleichfalls der Mitte der Bischöte ge-
wählt, die vorher B  > Synod gewählt worden sind.)
Die Einberufung vuon Konzilien
Die Geschichte zeigt, die Initiatoren bei der Einberufung vVon Konzilien jJe nach
politischen und anderen Umständen wechselten. Wenngleich e1n ONZz! eine reın
liche Angelegenheit 15t und 1a infolgedessen erwartet, Einladungen ZUF Teil-
nahme vVon der zuständigen Obrigkeit ausgehen sollten, £Enden doch der Praxis,

die Mehrzahl der Konzilien vVon alsern einberufen wurden. Fin solches Vor-
gehen darf nicht als Einmischung der Staatsgewalt kirchlichen Angelegenheiten
aufgefaßt werden. Es stammt vielmehr aQuUs dem Grundsatz einer harmonischen Ko-
existenz, einer Symbiose oder gegenseitigen Abhängigkeit von Kirche und Gtaat.
eßlich der Beweggrund, der die K  alser leitete, Konzilien einzuberufen, eine
uneigennuützige orge von seiten e1ines Mitgliedes der Laienschaft und eines
Mitgliedes, das die gesamte Laienschaft verkörperte das geistliche Wohl des
Landes

der K  alser Christ geworden WAaäfT, wurden Synoden in Ost und West immer häufiger.
Schon 314, bevor Kaiser Konstantin alleiniger Kaiser des ıstlıchen Staates wurde, eri.e'
er eine Synode nach Arles in Südfrankreich, um den Donatistenstreit und deren Schisma
egen. Das 2 kumenische Konzil ıunter Theodosius dem Großen und das

enische onzil unter Justinian wäaren ursprünglich Konzilien, die 1 die
östliche Reichshäilftte betrafen, aber mıit der eit wurden SIEe auch VO: Westen anerkannt
und >- ökumenisch Hingegen wurden das Konzil von Sardica 347) und das Konzil
von Ephesus 449) anfänglich als kumenisch bezeichnet, später nicht als SO anerkannt
und VO'  - der Liste der allgemein anerkannten cOhristlichen Konzilien gestrichen. Die Konzilien
erhielten ihre Autorität ewöhnlich VO'!  »3 den Kaisern VO  » Byzanz. Doch wurden ebenso
tige Konzilien von den aisern der Westhälfte des (1 einberutfen.
Was immer BC£# Vorgehen sCch mm Tatsache ist, lafß die Last
der Organisation eines Konzils, die eckung der Reisekosten, die Garantie die Sicher-
heit der Bischöfe währen! der Fahr auf Meeren, die von aten unsicher gemacht wurden,
und Aährend längerer Landreisen, die Beschaffung von Verpflegung und nter' und

Auszahlung vVon Geld für ägliche uslagen usf. auf der Gro:  gkeit des Staates
astete. Der Kaiser nahm Aur sehr selten den eratungen der Konzilien teil, wenn
WIT nach den Konzilsprotokollen urteilen können. Er wurde 7  ZeWw! von hochgestellten
Staatsbeamten vertretien, die auyuf dem Gebiet der eologie besser ewander‘ als RT
und die sich bemühten, Frieden und Ordnung zu bewahren, 1g WUur
Den Vorsitz teilten csich eın Bischof und seine Vertreter. Beim Okumenischen
onzil (das oft OM Historikern angegriffen WIT  d, weil _ den kaiserlichen Ge-
sandten beherrscht worden sei) rklären die Briefe, die aps Leo gesandt wurden,
daß die Anwesenheit der kaiserlichen Gesandten eine Einmischung die Ange-
egenheiten des onzils arstelle, sondern dafß 61e bloß Zwecke diente, die noötige
Ordnung aufrechtzuerhalten. Und obwohl der aps bei diesem onzil icht dabei
WAaT, wurde doch seinen Vertretern gebührende Ehre erwiesen. Wie WIT be: Studium
der rage des Vorsitzes bei ökumenischen Konzilien cehen werden, gab keine feste
ege: einem ech‘!  en christlichen Geist der Liebe wurde der Vorsitz nach entsprechen-
der Diskussion und gemeinsamer Übereinkunft einem bestimmten Bischof übergeben.
S0 finden WITr ZUuN Beispiel, laß der Vorsitz ebensowohl S  > Bischof Konstanti-
nope. oder Vertretern des Bischofs VvVon Rom, des atriarchats VÖO Alexandrien oder
Antiochien übernommen wurde. Was den Vorrang des päpstlichen Delegaten anlangt,
War er insofern ersichtlich, als O Rechts WwEBHECN i Gtelle sprechen und
das Protokoll VOTr allen anderen unterzeichnen durfte. Der Kaiser eSsta!  e cie Ent-

Die kirchliche Obrigkeit hat das Recht, die Pfarr- und Klosterverwaltung zu kontrollie­
ren. Kirchliche Schulen, wie sie in Griechenland, Serbien, Rumänien usw. zahlreich 
vorhanden sind, stehen unter der unmittelbaren Aufsicht und Verwaltung der Kirche. 
In Serbien werden Bischöfe von den Synoden gewählt und deren Wahl wird anschlie­
ßend vom Staat bestätigt. Ein Metropolit wird von einer Versammlung gewählt, die 
sich aus dem Klerus und Laien zusammensetzt, und auch diese Wahl wird anschließend 
vom Staat bestätigt. (Ein Metropolit wird gleichfalls aus der Mitte der Bischöfe ge­
wählt, die vorher vom Synod gewählt worden sind.) 

Die Einberufung von Konzilien 

Die Geschichte zeigt, daß die Initiatoren bei der Einberufung von Konzilien je nach 
politischen und anderen Umständen wechselten. Wenngleich ein Konzil eine rein kirch­
liche Angelegenheit ist und man infolgedessen erwartet, daß Einladungen zur Teil­
nahme von der zuständigen Obrigkeit ausgehen sollten, finden wir doch in der Praxis, 
daß die Mehrzahl der Konzilien von Kaisern einberufen wurden. Ein solches Vor­
gehen darf nicht als Einmischung der Staatsgewalt in kirchlichen Angelegenheiten 
aufgefaßt werden. Es stammt vielmehr aus dem Grundsatz einer harmonischen Ko­
existenz, einer Symbiose oder gegenseitigen Abhängigkeit von Kirche und Staat. 
Schließlich war der Beweggrund, der die Kaiser leitete, Konzilien einzuberufen, eine 
uneigennützige Sorge von seiten eines Mitgliedes der Laienschaft - und zwar eines 
Mitgliedes, das die gesamte Laienschaft verkörperte - für das geistliche Wohl des 
Landes. 
Sobald der Kaiser Christ geworden war, wurden Synoden in Ost und West immer häufiger. 
Schon 314, bevor Kaiser Konstantin alleiniger Kaiser des christlichen Staates wurde, berief 
er eine Synode nach Arles in Südfrankreich, um den Donatistenstreit und deren Schisma 
beizulegen. Das 2. Ökumenische Konzil (381) unter Theodosius dem Großen und das 
5. ökumenische Konzil (553) unter Justinian waren ursprünglich Konzilien, die nur die 
östliche Reichshälfte betrafen, aber mit der Zeit wurden sie auch vom Westen anerkannt 
und daher ökumenisch. Hingegen wurden das Konzil von Sardica (347) und das 3. Konzil 
von Ephesus (449) anfänglich als ökumenisch bezeichnet, später nicht als solche anerkannt 
und von der Liste der allgemein anerkannten christlichen Konzilien gestrichen. Die Konzilien 
erhielten ihre Autorität gewöhnlich von den Kaisern von Byzanz. Doch wurden ebenso wich­
tige Konzilien von den Kaisern der Westhälfte des Reichs einberufen. 
Was immer man auch gegen dieses Vorgehen sagen mag, Tatsache ist, daß die ganze Last 
der Organisation eines Konzils, die Dedcung der Reisekosten, die Garantie für die Sicher­
heit der Bischöfe während der Fahrt auf Meeren, die von Piraten unsicher gemacht wurden, 
und während längerer Landreisen, die Beschaffung von Verpflegung und Unterkunft und 
die Auszahlung von Geld für tägliche Auslagen usf. auf der Großzügigkeit des Staates 
lastete. Der Kaiser nahm nur sehr selten an den Beratungen der Konzilien teil, d. h. wenn 
wir nach den Konzilsprotokollen urteilen können. Er wurde gewöhnlich von hochgestellten 
Staatsbeamten vertreten, die auf dem Gebiet der Theologie besser bewandert waren als er 
und die sich bemühten, Frieden und Ordnung zu bewahren, wenn es notwendig wurde. 
Den Vorsitz teilten sich ein Bischof und seine Vertreter. Beim 4. ökumenischen 
Konzil ( das so oft von Historikern angegriffen wird, weil es von den kaiserlichen Ge­
sandten beherrscht worden sei) erklären die Briefe, die an Papst Leo I. gesandt wurden, 
daß die Anwesenheit der kaiserlichen Gesandten keine Einmischung in die Ange­
legenheiten des Konzils darstelle, sondern daß sie bloß zum Zwecke diente, die nötige 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Und obwohl der Papst bei diesem Konzil nicht dabei 
war, wurde doch seinen Vertretern gebührende Ehre erwiesen. Wie wir beim Studium 
der Frage des Vorsitzes bei ökumenischen Konzilien sehen werden, gab es keine feste 
Regel. In einem echt christlichen Geist der Liebe wurde der Vorsitz nach entsprechen­
der Diskussion und gemeinsamer Obereinkunft einem bestimmten Bischof übergeben. 

" So finden wir zum Beispiel, daß der Vorsitz ebensowohl vom Bischof von Konstanti­
nopel oder Vertretern des Bischofs von Rom, des Patriarchats von Alexandrien oder 
Antiochien übernommen wurde. Was den Vorrang des päpstlichen Delegaten anlangt, 
war er nur insofern ersichtlich, als er von Redtts wegen an erster Stelle sprechen und 
das Protokoll vor allen anderen unterzeichnen durfte. Der Kaiser bestätigte die Ent-
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schließungen des ONZ:; und gab ihnen durch seine nterschri Gesetzeskraft, D  hese
Gewohnheit bestand bis herauf ZUIN COkumenischen ONZ: und ährend dessen
Dauer: achher 61e ab. Da sich die römischen Delegaten oft der schwierigen
Lage befanden, Beschlüsse akzeptieren Zu mussen, die VvVom 01N7]1. angenOMMeEnN WOTI-
den wWarcn, über die aber den aps G-  rn Rate ziehen atten können, wurde

üblich, f- der Bischof Vomn Rom das Recht hatte, das Synodaldokument
Anhang hi E"gen‚ der seinen besonderen Standpunkt darlegte. Das geschah

zweıl Fällen, e1m und (ikumenischen Konzil

Die unzertrennliche Finheit S  S Kirche und Staat
Die Praxis der byzantinischen K  aliser  + macht klar, dals die Beziehung zwischen
e und Gtaat weithin SC aufgefaßt wurde wie die Beziehung zwischen Geele und
Leib enschen hHese einheitliche Auffassung durch Jahrhunderte fan ihren Aus-
druck Ringen un die Bewahrung des Glaubens die eine, heilige, katholische und
apostolische Kirche. Sie garantiıerte auch die innere Einheit Gtaat und olk Der
Kaiser verschaffte der Kirche die Möglichkeit, die Lehre und die Grundsätze des
Evangeliums Christi entwickeln, und bei E inneren Frieden und ZUT Ruhe
des Volkes der Einheit des Glaubens und Z Wohlstand und Macht des
Staates. Die Einheit des Glaubens wurde alc großes Gut betrachtet, als die Grundlage
und Garantie die politische, csOziale und nationale Einheit des Olkes; ei1ne
fassung, die heute abhanden gekommen ist zum Schaden der nationalen und sozialen
Einheit vieler Staaten. Eine Politik, die die geistliche Freiheit des religiösen Ge-
WISSeNs mißversteht, zerstort die Idee der Demokratie. 5ie ZU|  .  chtet und beschützt
einem skandalösen Maße jede von Häresie, und das selbstverständlich
SeCcmhn Schaden der eıiınen Kirche, die ohnehin schon viele Teilkirchen aufgespaltet
worden ist.
Nach der Auffassung, wie Kaiser Johann Tseimiskis seiner Rede dem ena!| und
der Hierar e Jahre x Tage nach dem Tode des Patriarchen Oly!  0S ausführte,
bilden - und Staat ein und enselben Smus, aber und Leitung TWEIeT ber-
häupter des Patriarchen us) des Kaisers. Der Schöpfer betraute den mit der „Sorge

Seelen den zweıten mit er y;xr Lei ohlstand und Frieden
von der Harmonie der Beziehungen ZWIS n Staat und irche ab Die Domänen

Da die
dieser beiden Häupter seien nicht parallel, sondern

aber doch
einen elbs  gen Organismus stelle, der ZWAaäar vom Staat verschieden,
in eichzeitig paralle S ist, regle g1ie eigenesInnenleben auf Grund spezifischen Rechtssystems, verschieden vVon dem d Sfaates

Dieses System, bekannt alg t, hand von Dingen, den Klerus und
Gläubigen betreffen, Beziehungen en beiden, C Hierarchie, chenzucht, Privi-
le  gien und Eigentum. Die verschiedenen ONnes im allgemeinen, Entscheidungen der
ökumenischen onzilien, der alten egionalsynoden, der Kirchenväter, Ent-

EINLVEISungen der späteren En eidungen von Patri  synoden
rechtes. ÄAus diesem enre: kanonische Recht entstanden.

d kaiserlichen Gesetze, alles hbilde den und d Wurzel des Kirchen-

Teilnahme S Laien ün Konzilien
Die grundlegende Berechtigung der Teilnahme vVon Laien Onzilien geht der
Auffassung der Leib u55 Klerus und Laien besteht. Die von
Klerikern Laien, die gesamte Gemeinde, wird schon den Schriften
des Jgnatius Antiochien und 1M Klemensbrief erwähnt. (I, In esen oku-
>anten  S sehen deutlich, wiıe schon als die Pr:  'aX15 bestand, regionale Kirchen-
versammlungen einzuberufen, die der Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten volle
Autorität Nach der festgelegten rdnung (Apg 1, 23) prüften alle die ste
der Kandidaten: edermann atte das Recht, sich ZUuU ..  ußern und eıinen Namen n
der Liste streichen lassen, v  in seine Einwendungen Recht bestanden. Obwohl
die Initiative den Bischöfen Nachfolgern der Apostel ausging, wurde
auch die Zustimmung und Billigung Volk wesentliches, ergänzendes

schließungen des Konzils und gab ihnen durch seine Unterschrift Gesetzeskraft. Diese 
Gewohnheit bestand bis herauf zum 7. ökumenischen Konzil und während dessen 
Dauer; nachher kam sie ab. Da sich die römischen Delegaten oft in der schwierigen 
Lage befanden, Beschlüsse akzeptieren zu müssen, die vom Konzil angenommen wor­
den waren, über die sie aber den Papst nicht zu Rate ziehen hatten können, wurde 
es üblich, daß der Bischof von Rom das Recht hatte, an das Synodaldokument einen 
Anhang hinzuzufügen, in der er seinen besonderen Standpunkt darlegte. Das geschah 
in zwei Fällen, beim 4. und 6. ökumenischen Konzil. 

Die unzertrennliche Einheit von Kirche und Staat 

Die Praxis der byzantinischen Kaiser macht es klar, daß die Beziehung zwischen 
Kirche und Staat weithin so aufgefaßt wurde wie die Beziehung zwischen Seele und 
Leib im Menschen. Diese einheitliche Auffassung durch Jahrhunderte fand ihren Aus­
druck im Ringen um die Bewahrung des Glaubens an die eine, heilige, katholische und 
apostolische Kirche. Sie garantierte auch die innere Einheit in Staat und Volk. Der 
Kaiser verschaffte der Kirche die Möglichkeit, die Lehre und die Grundsätze de!­
Evangeliums Christi zu entwickeln, und trug bei zum inneren Frieden und zur Ruhe 
des Volkes in der Einheit des Glaubens und damit zum Wohlstand und zur Macht des 
Staates. Die Einheit des Glaubens wurde als großes Gut betrachtet, als die Grundlage 
und Garantie für die politische, soziale und nationale Einheit des Volkes; eine Auf­
fassung, die heute abhanden gekommen ist zum Schaden der nationalen und sozialen 
Einheit so vieler Staaten. Eine Politik, die die geistliche Freiheit des religiösen Ge­
wissens mißversteht, zerstört die Idee der Demokratie. Sie züchtet und beschützt in 
einem skandalösen Maße jede Art von Häresie, und das selbstverständlich zum riesi­
gen Schaden der einen Kirche, die ohnehin schon in so viele Teilkirchen aufgespaltet 
worden ist. 
Nach der Auffassung, wie sie Kaiser Johann Tsimiskis in seiner Rede vor dem Senat und 
der Hierarchie im Jahre 970 am Tage nach dem Tode des Patriarchen Polyeuktos ausführte, 
bilden Kirche und Staat ein und denselben Organismus, aber unter Leitung zweier Ober­
häupter: des Patriarchen und des Kaisers. Der Schöpfer betraute den ersten mit der „Sorge 
für die Seelen", den zweiten mit der „Lenkung der Leiber''. Wohlstand und Frieden 
hingen von der Harmonie der Beziehungen zwischen Staat und Kirche ab. Die Domänen 
dieser beiden Häupter seien nicht parallel, sondern synallel. 
Da die Kirche einen selbständigen Organismus darstelle, der zwar vom Staat verschieden, 
aber doch auch in gewissem Sinn gleichzeitig parallel zum Staat ist, regle sie ihr eigenes 
Innenleben auf Grund eines spezifischen Rechtssystems, verschieden von dem des Staates. 
Dieses System, bekannt als das Kirchenrecht, handle von Dingen, die den Klerus und die 
Gläubigen betreffen, die Beziehungen zwischen beiden, die Hierarchie, Kirchenzucht, Privi­
legien und Eigentum. Die verschiedenen Canones im allgemeinen, die Entscheidungen der 
ökumenischen Konzilien, die der alten Regionalsynoden, die der Kirchenväter, die Ent­
scheidungen der späteren Kirchenversammlungen, Entscheidungen von Patriarchalsynoden 
und die kaiserlichen Gesetze, alles zusammen bilde den Stamm und die Wurzel des Kirchen­
rechtes. Aus diesem Kirchenrecht sei das kanonische Recht entstanden. 

Teilnahme von Laien an Konzilien 

Die grundlegende Berechtigung der Teilnahme von Laien an Konzilien geht von der 
Auffassung aus, daß der Leib Christi aus Klerus und Laien besteht. Die W ah1 von 
Klerikern durch Laien, durch die gesamte Gemeinde, wird schon in den Schriften 
des lgnatius von Antiodrlen und im 1. Klemensbrief erwähnt. (1, 44) In diesen Doku­
menten sehen wir deutlich, wie schon damals die Praxis bestand, regionale Kirchen­
versammlungen einzuberufen, die in der Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten volle 
Autorität genossen. Nach der festgelegten Ordnung (Apg 1, 23) prüften alle die Liste 
der Kandidaten; jedermann hatte das Recht, sich zu äußern und einen Namen von 
der Liste streichen zu lassen, wenn seine Einwendungen zu Recht bestanden. Obwohl 
die Initiative von den Bischöfen als den Nachfolgern der Apostel ausging, wurde 
auch die Zustimmung und Billigung durch das Volk als wesentliches, ergänzendes 
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Element betrachtet. den Apostolischen Konstitutionen (4 sehen WIr,
wiıe die von den Bischöfen ernannten Kandidaten immer noch auf die Zustimmung
der Gemeinde ihre volle Anstellung eien. 'WO] die Laien eingeladen wurden,
ihre Meinung kirchlichen Angelegenheiten kundzutun, atte il doch von lem
Anfang das Gefühl, eine derartige Teilnahme seitens der Laien nich  er alc aus5-
0S unerläßlich betrachtet werden konnte, da s1e teilweise von der größeren oder
geringeren Zuständigkeit der Laien geistlichen Dingen abhing. Unzureichende
Kenntnis kirchlicher Belange und cdie häufigen Mißbräuche £iührten zZzu einer erringe-

der Laienteilnahme wichtigen Kirchenentscheidungen, WwıIe der Kanon des
Konzils Odicea beweist. Ohne Justinians Gesetzgebung ovella 123, 1
unterschätzen, die testlegte, La Klerus und hervorragende Laien chlichen ÄAnge-
Jegenheiten zusammenarbeiten sollten, ging doch die Tendenz A  Jal der VOTI-
sitzende Bischof und seıiıne persönlichen Ansichten den Ausschlag gaben. Der Kanon
des Ckumenischen onzils gab dem Bischof das OI! Kandidaten für das
Priestertum auszuwählen und zZzu mißbilligte auch einseitig vVon der welt-
lichen Macht und den Laien etroffene Entscheidungen, außer der Bischof WAar vorher
ber die BaANZE rage informiert worden und atte seine volle Zustimmung gegeben.
Das Wesen des Laienpriestertums
er Christ wird bei seinem intritt die Kirche durch Taufe und Firmung ZUu
iakon Gottes und seiner Mitmenschen. Mit anderen Worten, wird Diakonat
des königlichen Priestertums berufen. „Ihr aber seid e1in auserwähltes Geschlecht, eın
königliches Priestertum, B heiliger tamm, eın Gott gehöriges Volk so. die
Wundertaten dessen verkünden, der euch der Finsternis zu seinem wunderbaren
Lichte at.  4& (1 Petr 2, 9: Apk 5, 10} ber seit der Zeiıt Tertullians Jar der
Sinn des Ausdrucks „königliches Priestertum“” unzähligen Mißverständnissen Be-
csetzt. gab immer solche, dazu el  en, cdie Bedeutung dieser apostolischen Lehr:  m
SO weıt unterschätzen, bis sie, runde MmMEN, eıner  H bloßen Form
ohne Inhalt entleerten. Und ©5 gab ımmer solche, die ihre edeu SO weıt m-
verstanden, S1e dem Schl kamen, alle lieder der Kirche ohne Unterschied
und ohne eın besonderes Weihe-Charisma seien fähig, jeden beliebigen liturgischen
Akt vollziehen. icht zuletzt hat der Individualismus, der den etzten Jahr-
hunderten charakteristisch geworden ist, auf das kirchliche und 1un einen
solchen Einfl ausgeübt, jetzt das unbestimmte „ihr” der oben erwähnten
Apostelstelle oft SO uffassen, als ware  p 65 gesonde die verschiedenen Einzelglieder
der Kirche gerichtet. Aber solche unbestimmte Anreden neutestamentlichen JTexten

niemals auf einzelne Personen oder einzelne Gruppen Voürn Leuten; 611e
beziehen sich immer auf das geschlossene Ganze, L auf die Christen, wıe G1e S1I|
versammelten, das heißt, auf die ganze Kirche oder das Volk Gottes einem be-
stimmten e5 lied der Kirche ist durch die GSakramente der Taufe und der
Firmung ZUum Diakonat des königlichen Priestertums berufen. ber kein lied der
Kirche kann dieses Diakonat Einzelperson oder als lied einer kleineren oder
größeren ruppe von Einzelpersonen ausüben;: jedes lied übt iuUur dann aus, wenn
die Kirche als ganz! einen csakramentalen Akt vollzieht, Ur 4  vA das olk
Gottes unter der e1 des Bischofs oder 'ers der Kirchengemeinschaft ZUXI eler
eines Sakramentes zusammenkommt. Viele Beispiele ese Tatsache könnten AuUuSs
den Schriften der Väter angeführt werden; e1Nes soll genügen, Johannes Chrysostomus

icht LUr der Priester feiert die Eucharistie, sondern auch die Gesamtheit
des Volkes? In der lat wird die Eucharistie E  S ganzen Volk e5 vollzogen und
gefeiert. Soll aber das Volk Gottes seiner Fülle existieren, dann ist PS unumgang-

notwendig, lafß der Bischof als Leiter der Kirchengemeinschaft die Leitung der

re: L3  ber Kor 1l 3, PG 6 Y 527.

Element betrachtet. In den Apostolischen Konstitutionen (4. Jahrhundert) sehen wir, 
wie die von den Bischöfen ernannten Kandidaten immer noch auf die Zustimmung 
der Gemeinde für ihre volle Anstellung warteten. Obwohl die Laien eingeladen wurden, 
ihre Meinung in kirchlichen Angelegenheiten kundzutun, hatte man doch von allem 
Anfang an das Gefühl, daß eine derartige Teilnahme seitens der Laien nicht als aus­
nahmslos unerläßlich betrachtet werden konnte, da sie teilweise von der größeren oder 
geringeren Zuständigkeit der Laien in geistlichen Dingen abhing. Unzureichende 
Kenntnis kirchlicher Belange und die häufigen Mißbräuche führten zu einer Verringe­
rung der Laienteilnahme an wichtigen Kirchenentscheidungen, wie der 13. Kanon des 
Konzils von Laodicea beweist. Ohne Justinians Gesetzgebung in Novella 123, I zu 
unterschätzen, die festlegte, daß Klerus und hervorragende Laien in kirchlichen Ange­
legenheiten zusammenarbeiten sollten, ging doch die Tendenz dahin, daß der vor­
sitzende Bischof und seine persönlichen Ansichten den Ausschlag gaben. Der 3. Kanon 
des 7. ökumenischen Konzils (787) gab dem Bischof das Vorrecht, Kandidaten für das 
Priestertum· auszuwählen und zu ernennen. Er mißbilligte auch einseitig von der welt­
lichen Macht und den Laien getroffene Entscheidungen, außer der Bischof war vorher 
über die ganze Frage informiert worden und hatte seine volle Zustimmung gegeben. 

Das Wesen des Laienpriestertums 
Jeder Christ wird bei seinem Eintritt in die Kirche durch Taufe und Firmung zu einem 
Diakon Gottes und seiner Mitmenschen. Mit anderen Worten, er wird zum Diakonat 
des königlichen Priestertums berufen. ,,Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein 
königliches Priestertum, ein heiliger Stamm, ein Gott gehöriges Volk. Ihr sollt die 
Wundertaten dessen verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren 
Lichte berufen hat." (1 Petr 2, 9; Apk 5, 10) Aber seit der Zeit Tertullians war der 
Sinn des Ausdruc:ks „königliches Priestertum" unzähligen Mißverständnissen ausge­
setzt. Es gab immer solche, die dazu neigten, die Bedeutung dieser apostolischen Lehre 
so weit zu unterschätzen, bis sie sie, im Grunde genommen, zu einer bloßen Form 
ohne Inhalt entleerten. Und es gab immer solche, die ihre Beqeutung so weit miß­
verstanden, daß sie zu dem Schluß kamen, alle Glieder der Kirche ohne Unterschied 
und ohne ein besonderes Weihe-Charisma seien fähig, jeden beliebigen liturgischen 
Akt zu vollziehen. Nicht zuletzt hat der Individualismus, der in den letzten Jahr­
hunderten so charakteristisch geworden ist, auf das kirchliche Denken und Tun einen 
solchen Einfluß ausgeübt, daß wir jetzt das unbestimmte „ihr" in der oben erwähnten 
Apostelstelle oft so auffassen, als wäre es gesondert an die verschiedenen Einzelglieder 
der Kirche gerichtet. Aber solche unbestimmte Anreden in neutestamentlichen Texten 
weisen niemals hin auf einzelne Personen oder einzelne Gruppen von Leuten; sie 
beziehen sich immer auf das geschlossene Ganze, z. B. auf die Christen, wie sie sich 
versammelten, das heißt, auf die ganze Kirche oder das Volk Gottes an einem be­
stimmten Ort. Jedes Glied der Kirche ist durch die Sakramente der Taufe und der 
Firmung zum Diakonat des königlichen Priestertums berufen. Aber kein Glied der 
Kirche kann dieses Diakonat als Einzelperson oder als Glied einer kleineren oder 
größeren Gruppe von Einzelpersonen ausüben; jedes Glied übt es nur dann aus, wenn 
die Kirche als ganze einen sakramentalen Akt vollzieht, d. h. nur wenn das Volk 
Gottes unter der Leitung des Bischofs oder Führers der Kirchengemeinschaft zur Feier 
eines Sakramentes zusammenkommt. Viele Beispiele für diese Tatsache könnten aus 
den Schriften der Väter angeführt werden; eines soll genügen. Johannes Chrysostomus 
schreibt: Nicht nur der Priester feiert die Eucharistie, sondern auch die Gesamtheit 
des Volkes3• In der Tat wird die Eucharistie vom ganzen Volk Gottes vollzogen und 
gefeiert. Soll aber das Volk Gottes in seiner Fülle existieren, dann ist es unumgäng­
lich notwendig, daß der Bischof als Leiter der Kirchengemeinschaft die Leitung der 

3 Predigt über 2 Kor. 18, 3, PG 61, 527. 
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Versammelten innehabe. Ohne Bischof gibt kein Volk Gottes, sondern eıne
ruppe, eine Versammlung von Einzelpersonen. Und gleichermaßen den Bischof:
E kann einen Bischof geben ohne das Volk; denn der Bischof nicht VON Volk
umgeben ist, ıst nicht mehr als eine bloße Einzelperson und nicht Führer einer
Diakonatsgemeinschaft, nich  . gleichzeitig eın lied und Führer des Volkes Gottes
bei Versammlung

alten Zeiten VETIW: koordinierte Kirchen, wie s1e heute in Griechen-
land, Serbien, ußlan besteh€m gab HUr Lokalkirchen, wiıe 2 ] die Kirche
von Jerusalem, die Kirche von Om, Kirche S Korinth, le verwaltungsmäßig unab-

angig, a miteinander verbunden durch die Einheit im Glauben und das Band der Liebe.
Jede okale rche bestand ihrem Bischof, ihren Priestern, ihren Diakonen ihrem
Volk und wurde als ein konkreter Ausdruck der Kirche Christi dem bestimmten ÖOrt
ıner bestimmten eit betrachtet. Diese Kirche kam iınter der Führung ihres Bischofs jeden
Sonntag M, um Gott „D Zu sagen“” (um „Eucharistie“ ’zubringen und
n „Zeugnis bzulegen vVom ode des Herrn in Erwartung seines zweiıten und glor-
reichen oOmmens.
Aber später, nach der erkennung des Christentums Religion des römischen
Staates, wuchs die gliederz der - sehr, 2Q S Zusamm
aller selben und gel en Ört "'!'.f'.l'"'l eın ernstes Problem stel Infolge-
dessen entschieden die Bischöfe, Kirchen kleinere Einheiten unterteilt werden
sollten, Pfarren it einem glie ihres Okalen Presbyterions als Leiter, der bei
der eucharistischen Versammlung den Platz des Bischofs nnehmen konnte. Heute ist der
Ephimerion eın Priester, der im Namen des Bischofs als aup der eucharistischen Ver-
sammlung ınes  a! schnittes der Diözese ert, Haupt der okalen Damıt die
Pfarre als eın der Didözese erscheint, wird der Namı des Bischofs bei jeder eucharisti-
schen und iturgischen Versammlung kommenmoriert.
Nach den Worten Theodors VOoO  » Mopsuestia ist der Bischof der „Mund der Kirche“,

es unentbehrliche Organ des kirchlichen Lebens, durch das das Diakonat des
Priestertums, das vVvVom ganzen Volk ausgeübt wird, Ausdruck er und ichtbar
wird Es ist enin! logische olge des obigen, alle Christen, die als Gilieder des
Volkes Gottes eler eines Sakramentes zusammenkommen, auch mit
dem Bischof 1m Diakonat der Kirche dienen sollen. Und diese diakonia, die 61@€ leisten,
ist wirklich und wahr:; ı1st nich!‘  er DIO  Q symbolisch oder ornamental. Während der
Feier der Sakramente bleiben die Laien nicht bloße unbeteiligte Zuschauer, noch auch
Kirchengänger, die ke;  1Ner else dem Geschehen Anteil ehmen. Wie könnten
denn auch jene unbeteiligt bleiben, die Voun Gott dazu berufen worden SIN}  d, diakonia
zu leisten als Glieder sSe1nes königlichen Priestertums? Genau das egente 1st der
Fall Alle, die da zusammenkommen, nehmen akHvV dem Geschehen teil, und die
gefeierten Sakramente csind Akte der Kirche als CGanzes; werden Leiter der
Kirchengemeinschaft CINgECI Verbindung mıit dem Sanz Volk Gottes gefeiert, dessen
Führer und Mitglied er als Bischof ist.

(srenzen der Kritik von Laien an Klerus
seinem Zeitalter voll ..  H  are'  tiker, Atheisten, Ehrgeizigen und Selbstsüchtigen, die

ihre Ziele auf jede Weise, ob rechtmäßig oder unrechtmäßig verfolgten, erlaubte Jo-
hannes Chrysostomus dennoch Laien nicht, den lerus zu kritisieren oder +adı
Aber -  r weil fürchtete, e5se ZUTX Auflösung der Kirche führe, denn
die Kirche wird unmittelbar Christus, ihrem Eckstein, erhalten und ist icht auf
die Fähigkeit oder Unfähigkeit ihrer Diener angewilesen; sondern weil sich solche KrIi-

schwer vereinbaren lasse mit der Achtung und Ehre, die dem hohen Amt des
ers zukomme.
Die Tendenz, das e  ‚ge kritisieren urteilt Chrysostomus ist bezeichnend für
cdie a1vsten enschen. Leute, die sich SONsSst nich  Pn auf einlassen, können sich
doch die Heiligen nicht VEISagEN. Der große Kirchenvater fü die Mahnung
I1° „Und WEeIulnl einer sagt, laß jemand scharlachrotes Kleid trage, sollt ihr, wWenn-

gleich wißt, Ohren verschließen ; auch wenn vielleicht tadeln könntet,
sollt cofort davongehn und tun, wüßtet nich‘ davon, beseelt dem

12€  26

Versammelten innehabe. Ohne Bischof gibt es kein Voll< Gottes, sondern nur eine 
Gruppe, eine Versammlung von Einzelpersonen. Und gleichermaßen für den Bisdi.of: 
Es kann keinen Bisdi.of geben ohne das Voll<; denn wenn der Bisdi.of nicht vom Volk 
umgeben ist, ist er nicht mehr als eine bloße Einzelperson und nicht Führer einer 
Diakonatsgemeinschaft, nicht gleichzeitig ein Glied und Führer des Volkes Gottes 
bei seiner Versammlung. 
In alten Zeiten waren verwaltungsmäßig koordinierte Kirchen, wie sie heute z. B. in Griechen­
land, Serbien, Rußland bestehen, unbekannt. Es gab nur Lokalkirchen, wie z. B. die Kirche 
von Jerusalem, die Kirche von Rom, die Kirche von Korinth, alle verwaltungsmäßig unab­
hängig, aber miteinander verbunden durch die Einheit im Glauben und das Band der Liebe. 
Jede lokale Kirche bestand aus ihrem Bischof, ihren Priestern, ihren Diakonen und ihrem 
Volk und wurde als ein konkreter Ausdrudc der Kirche .Christi an dem bestimmten Ort zu 
einer bestimmten Zeit betrachtet. Diese Kirche kam unter der Führung ihres Bischofs jeden 
Sonntag zusammen, um Gott „Dank zu sagen" (um die „Eucharistie" darzubringen) und ~ 
um ,,Zeugnis abzulegen" vom Tode des Herrn in Erwartung seines zweiten und glor-
reichen Kommens. 
Aber später, nach der Anerkennung des Christentums als offizielle Religion des römischen 
Staates, wuchs die Mitgliederzahl der lokalen Kirchen so sehr, daß das Zusammenkommen 
aller zur selben Zeit und am selben Ort allmählich ein ernstes Problem darstellte. Infolge­
dessen entschieden die Bischöfe, daß die Kirchen in kleinere Einheiten unterteilt werden 
sollten, d. h. in Pfarren mit einem Mitglied ihres lokalen Presbyterions als Leiter, der bei 
der eucharistischen Versammlung den Platz des Bischofs einnehmen konnte. Heute ist der 
Ephimerion ein Priester, der im Namen des Bischofs als Haupt der eucharistischen Ver­
sammlung eines Abschnittes der Diözese fungiert, als Haupt der lokalen Kirche. Damit die 
Pfarre als ein Teil der Diözese erscheint, wird der Name des Bischofs bei jeder eucharisti­
schen und liturgischen Versammlung kommemoriert. 
Nach den Worten Theodors von Mopsuestia ist der Bischof der „Mund der Kirche", 
d. h. jenes unentbehrliche Organ des kirchlichen Lebens, durch das das Diakonat des 
Priestertums, das vom ganzen Voll< ausgeübt wird, Ausdruck erhält und sichtbar 
wird. Es ist eine logische Folge des obigen, daß alle Christen, die als Glieder des 
Voll<es Gottes zur Feier eines Sakramentes zusammenkommen, auch zusammen mit 
dem Bischof im Diakonat der Kirche dienen sollen. Und diese diakonia, die sie leisten, 
ist wirklich und wahr; sie ist nicht bloß symbolisch oder ornamental. Während der 
Feier der Sakramente bleiben die Laien nicht bloße unbeteiligte Zuschauer, noch auch 
Kirchengänger, die in keiner Weise an dem Geschehen Anteil nehmen. Wie könnten 
denn auch jene unbeteiligt bleiben, die von Gott dazu berufen worden sind, diakonia 
zu leisten als Glieder seines königlichen Priestertums? Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Alle, die da zusammenkommen, nehmen aktiv an dem Geschehen teil, und die 
gefeierten Sakramente sind Akte der Kirche als Ganzes; sie werden vom Leiter der 
Kirchengemeinschaft in enger Verbindung mit dem ganzen Voll< Gottes gefeiert, dessen 
Führer und Mitglied er als Bischof ist. 

Grenzen der Kritik von Laien am Klerus 
In seinem Zeitalter voll Häretiker, Atheisten, Ehrgeizigen und Selbstsüchtigen, die 
ihre Ziele auf jede Weise, ob rechtmäßig oder unrechtmäßig verfolgten, erlaubte Jo­
hannes Chrysostomus dennoch Laien nicht, den Klerus zu kritisieren oder zu tadeln. 
Aber nidi.t weil er fürchtete, daß diese Kritik zur Auflösung der Kirche führe, denn 
die Kirche wird unmittelbar von Christus, ihrem Eckstein, erhalten und ist nicht auf 
die Fähigkeit oder Unfähigkeit ihrer Diener angewiesen; sondern weil sim solche Kri­
tik schwer vereinbaren lasse mit der Achtung und Ehre, die dem hohen Amt des 
Klerikers zukomme. 
Die Tendenz, das Heilige zu kritisieren - urteilt Chrysostomus - ist bezeimnend für 
die naivsten Menschen. Leute, die sim sonst nicht auf Kritik einlassen, können sich 
doch die Kritik am Heiligen nicht versagen. Der große Kirchenvater fügt die Mahnung 
an: ,,Und wenn einer sagt, daß jemand ein scharladi.rotes Kleid trage, sollt ihr, wenn­
gleich ihr es wißt, eure Ohren verschließen; auch wenn ihr vielleicht tadeln könntet, 
sollt ihr sofort davongehn und tun, als wüßtet ihr nichts davon, beseelt von dem 
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Wunsch, euch nicht eıne vermeidbare Gefahr begeben‘*.“ v  hese eigung ZUT
ıst eiıne Krankheit, die nicht unterscheiden kann, wWanilll e1ne AÄußerung wahr und

v Gc1e falsch ıst oder ob 612e einer Nachprüfung bedarf.
erner gebührt dem Priesteramt solche Ehre, laß auch das Geringste, 4171 kriti-
sıert, unpassend ist wegen des hohen Amtes des Klerus. „Und W ich über
Priester sagen sind weder Engel noch Erzengel, aber Gott ist da, der für alle
erganz Der Priester leiht ur seine Zunge und reicht ceıne Hand5.“
Die Autorität DO:  - Konzilsbeschlüssen
„Wir erklären als billig und recht, die Canones, die die Väter jedem
einzelnen onzil bis herab Gegenwart promulgiert haben, weiıter voller Kraft
und Wirksamkeit bleiben sollen‘  4 (4 Ckum ONZ: von alcedon, Canon
Den Onzilsvätern schien amn besten, „daß die Canones, die uns Namen der
heiligen und glorreichen Apostel überkommen sind und der lat vVvVon den heiligen
und seligen Vätern, orgängern, ANSCNOMHMMEN und bestätigt worden SIN  d
fortan beibehalten und fest und unerschütterlich elassen werden collen Wenn Je-
doch jemand bei eiıner euerung insichtlich eines der besagten Canones oder eım
Versuch wird, umzustoßen, soll hinsichtlich dieses Canons Ver-
an  o  K BCeZOCN werden und die Strafe erleiden, die vorschreibt.“ (6 Ckum
Konzil, Canon 2)
IIW  1r begrüßen die göttlichen Canones und ehmen s1e an und WIr bekräftigen das
gesamte und S{r  e Gebot derer, die Von den bekannten pos vorgele: worden
SIN  d, die Irompeten des Geistesg und SIN  d, und jener der sechs heiligen ökumeni-
schen Onzilien sSOwile der Regionalkonzilien, die sich versammelt haben ZU Zwecke
der Bekanntmachung solcher Erlässe, und derer unseTer heiligen Väter. Denn alle jene
Männer sind VO!  a dem Lichte geleitet worden, das VO demselben Geist ausstrahlt,
und haben daher Regeln vorgeschrieben, die ZU UNSeTenNn! besten Nutzen S11  s‘r
(7. Okum. Konzil, Canon
Fs wird auych der Wert der Canones den Gtaat festgestellt: „Die Canones und die
Lehren der sieben ökumenischen Konzilien sind derselben Weise WIe 1e Schrift

y „Die Canones sind Gesetzen ebenbürtig, Ja nich:  er LLUTt das, sondern
Gesetze mussen  \ den Canones folgen?.“” „Gesetze, die mıit den C anones icht überein-
stımmen, sind { <
D rche hat Dogmen, das ökumenische Konzil „Horoi” nennt, und auch Canones,
sich mit ihrem inneren Leben efassen, mit ihrer Disziplin und ihrem Kult, aber B  x
dogmatischen Fragen. Wo immer (Lanones das ogma berühren, B‘l das im. allgemeinen
E ichen inschärfung administrativer und anderer Verordnungen. Das Vor-
kommen des Aus 2  Un „und der eiligen Traditionen im Syntagma Verfassung) be-
wWe1s:! überdies d Tatsache, daß das Syntagma die Autorität der anones und Verordnun-
sCcH aller voll anerkennt, ob geschrieben oder mün weitergegeben worden
Sin! Und da ja bekannt ist, daß sich „Ira tionen WIie g1ie genannt werden, -  en
auf Dogmen beziehen, besteht eine klare Unterscheidung zwischen diesen und den Canones
und der Tradition.
Was die wesentlichen Tagen der Kirche betriftt, ist Gefüge festgelegt, csind ihre
Verwaltung und SanzZeS Leben allgemeinen durch die heiligen Canones geregelt,
die alle ZUS  en die Verfassung der Kirche darstellen. der Grundlage dieser
Verfassung, der Heiligen Gchrift und der heiligen Traditionen, ist der jetzıge kirchliche
Status der Kirche gegründet. heser darf einer  e Weise {r werden den
Canones, clie das Siegel des Staates tragen sollten, den Grundsatz der armonl-

TE| I1 :  ber Tim., 62, 611
re! 86 über das Evangelium des Johannes, 59, 472.,
Novellae, 2, Unterabschnitt

Buch des Codex, bschnitt 3, Unterabschnitt 1 Novellae, Abschnitt 1, Unter-
abschnitt
Codex, L, Buch, Abschnitt 2, Unterabschnitt 12; sıiehe auch Justinian, Novella 131.
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Wunsch, euch nicht in eine vermeidbare Gefahr zu begeben4 .'' Diese Neigung zur 
Kritik ist eine Krankheit, die nicht unterscheiden kann, wann eine Äußerung wahr und 
wann sie falsch ist oder ob sie einer Nachprüfung bedarf. 
Ferner gebührt dem Priesteramt solche Ehre, daß auch das Geringste, was man kriti­
siert, unpassend ist wegen des hohen Amtes des Klerus. ,,Und was kann ich über 
Priester sagen? Sie sind weder Engel noch Erzengel, aber Gott ist da, der für alle 
ergänzt. Der Priester leiht nur seine Zunge und reicht seine Hand5." 

Die Autorität von Konzilsbeschlüssen 
„Wir erklären es als billig und recht, daß die Canones, die die hl. Väter in jedem 
einzelnen Konzil bis herab zur Gegenwart promulgiert haben, weiter in voller Kraft 
und Wirksamkeit bleiben sollen" (4. ökum. Konzil von Chalcedon, Canon 1). 
Den Konzilsvätern schien am besten, ,,daß die Canones, die uns im Namen der 
heiligen und glorreichen Apostel überkommen sind und in der Tat von den heiligen 
und seligen Vätern, unseren Vorgängern, angenommen und bestätigt worden sind, 
fortan beibehalten und fest und unerschütterlich belassen werden sollen ... Wenn je­
doch jemand bei einer Neuerung hinsichtlich eines der besagten Canones oder beim 
Versuch ertappt wird, ihn umzustoßen, soll er hinsichtlich dieses Canons zur Ver­
antwortung gezogen werden und die Strafe erleiden, die er vorschreibt." (6. Ökum. 
Konzil, Canon 2) 
„ Wir begrüßen die göttlichen Canones und nehmen sie an und wir bekräftigen das 
gesamte und strenge Gebot derer, die von den bekannten Aposteln vorgelegt worden 
sind, die Trompeten des Geistes waren und sind, und jener der sechs heiligen ökumeni­
schen Konzilien sowie der Regionalkonzilien, die sich versammelt haben zum Zwecke 
der Bekanntmachung solcher Erlässe, und derer unserer heiligen Väter. Denn alle jene 
Männer sind von dem lichte geleitet worden, das von demselben Geist ausstrahlt, 
und haben daher Regeln vorgeschrieben, die zu unserem besten Nutzen sind." 
(7. ökum. Konzil, Canon 1) 
Es wird auch der Wert der Canones für den Staat festgestellt: ,,Die Canones und die 
Lehren der sieben ökumenischen Konzilien sind in derselben .Weise wie die HI. Schrift 
zu betrachten6.'' ,,Die Canones sind Gesetzen ebenbürtig, ja nicht nur das, sondern 
Gesetze müssen den Canones folgen7.'' ,,Gesetze, die mit den Canones nicht überein­
stimmen, sind ungültig&." 
Die Kirche hat Dogmen, die das ökumenische Konzil „Horoi" nennt, und auch Canones, die 
sich mit ihrem inneren Leben befassen, mit ihrer Disziplin und ihrem Kult, aber nicht mit 
dogmatischen Fragen. Wo immer Canones das Dogma berühren, tun sie das im allgemeinen 
zur nachdrücklichen Einschärfung administrativer und anderer Verordnungen. Das Vor­
kommen des Ausdrucks „und der heiligen Traditionen" im Syntagma ( = Verfassung) be­
weist überdies die Tatsache, daß das Syntagma die Autorität der Canones und Verordnun­
gen aller Art voll anerkennt, ob sie nun geschrieben oder mündlich weitergegeben worden 
sind. Und da es ja bekannt ist, daß sich die „Traditionen", wie sie genannt werden, nicht 
auf Dogmen beziehen, besteht eine klare Unterscheidung zwischen diesen und den Canones 
und der Tradition. 
Was die wesentlichen Fragen der Kirche betrifft, ist ihr Gefüge festgelegt, sind ihre 
Verwaltung und ihr ganzes Leben im allgemeinen durch die heiligen Canones geregelt, 
die alle zusammen die Verfassung der Kirche darstellen. Auf der Grundlage dieser 
Verfassung, der Heiligen Schrift und der heiligen Traditionen, ist der jetzige kirchliche 
Status der Kirche gegründet. Dieser darf in keiner Weise getrennt werden von den 
Canones, die das Siegel des Staates tragen sollten, um den Grundsatz der harmoni-

' Predigt II über 2 Tim., PG 62, 611. 
5 Predigt 86 über das Evangelium des hl. Johannes, PG 59,472. 
8 Novellae, Abschnitt 2, Unterabschnitt 3. 
7 1. Buch des Codex, Abschnitt 3, Unterabschnitt 14; Novellae, Abschnitt 1, Unter­

abschnitt 1-4. 
8 Codex, 1. Buch, Abschnitt 2, Unterabschnitt 12; siehe auch Justinian, Novella 131. 
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schen Koexistenz Von Kirche und Staat gewährleisten Alle kirchlichen Institutionen,
die auf Grund der Autorität eingerichtet worden SIN!  d, die vVvVon ihrem unsichtbaren
aup Jesus Christus verliehen worden ist, verpflichtend alle Gläubigen, die

ihrer ürde gehören.
Sal Canon des Okumenischen Konzils „Da alle verpflichtet SInNnd, die heiligen

Canones halten, soliten WIT auf jeden Fall den einen unverle: erhalten, der esagt,
d  8 in jeder Kirche erwalter geben co11.“ Onaras sagt in einer Bemerkung zZu esem
Canon er:; werden Vo ihrer Weihe über ihren Glauben und alle einschlägigen
Dinge ge. und ekräftigen ınter anderem, A  daf  IS  O  g heiligen Canones bewahren
wollen. Aus esem Grunde sind WITr verpflichtet, alle heiligen Canones halten.“ Die-
se Behauptungen werden auch vVon Balsamon mit Rücksicht auf den oben erwähnten
Canon aufgestellt®,
Die Bedeutung eser flich die heiligen oneSs, als unverletzlich E1 -
halten, mM} den ogmatischen Horoi und der heiligen Tradition, ist  . den Vätern
des r COkumenischen Konzils mit ervorgehoben und unterstrichen worden. 50

eispie! ater des kumenischen Quinisext O12 VOr „Keinem coll
rlaubt sein, früher festgestellten ONE€ES Zu widerrufen oder .  1 CIS C]} oder
irgendwelche ONnes anzuerkennen und ZUu akzeptieren außer den hier einzeln aufge-
führten anon II) Die er des COkumenischen Konzils wiesen hin auf jene, die
wagten, Canones T ändern, oder übergehen oder zu
Ver und sagten „Auch wen immer verbannen:;: WIiIr auch

F wen immer sie absetzen; exkommunizieren, immer sSie die Exkommuni-
kation bestimmen; und ebenso unterwerfen wir en einer Buße, den S1e ZUu einer Bufßfße
verpflichten.“ (Canon
Gesetze geben ist unveräußerliches und unantastbares Recht der Kirche und ist
s auch ährend der 0O Jahre alten Lebensgeschichte des Christentums geblieben.
Bezeichnend dieses Recht der Kirche und die altung des Gtaates en-
über sind die Worte des Kaisers Marcianus, der das Okumenische onzil} Chalce-
don berief „Was immMer die heilige Kirchenversammlung das beste hält, das ist
auch Gesetz, dem ich olge und das ich glaube10,“ Die byzantinischen Kaiser

der Auffassung, aß irchengesetze unbedingt dieselbe Gültigkeit und Auto-
rMita hätten wıe die des Gtaates. Nach dem SE des Justinian S Jahre n  O wurde
das, v VvVon der Kirche verboten Wi auch 041 den Gesetzen des Staates Vel-
boten betrachtet11. Die zivile ewalt hat nich:  . unbeschränkte ewalt über die Kirche,
noch cie die Gesetzgebung .  ber kirchliche Angelegenheiten eingreifen.
Nach Canon >  Q des Okumenischen onzils und Canon 393 des und Ckumenischen
Konzils sollte der Staat 1Ur dann solche Dinge die Hand nehmen, wenn Umstände

erfordern, und auch das nach der entsprechenden Zustimmung der heiligen
Synode und der Hierarchie.
ber auch die kirchliche Autorität sollte die Gültigkeit und Autorität der ( anones
alc unverletzlich und unantastbar bewahren und sollte niemals gegen 561e handeln
anon des P e Okumenischen onzils) Alle Entscheidungen sollten einstimmiıg Be-
troffen werden. Hinblick auf eine mögliche Meinungsverschiedenheit sieht der

Canon des Cikumenischen OMNZ: VOTI:! „Wenn wel oder drei auf Grund 165
prıvaten Streites ‚wendungen erheben das gemeinsame Votum aller, mMas
©5 auch vernünftig und Übereinstimmung mıit dem kirchlichen anon sein,
laßt das Votum der Mehrheit cden Ausschlag geben.  r Diejenigen, die diesen Canon
verfaßten, gaben eine csehr und klare Definition Wesen und der Substanz
des Minderheitsvotums. Das Votum der Mehrheit gibt dann den Ausschlag, wWwWen
das vernünftige und kanonische Element auf ihrer Geite ıst. Wenn jedoch das Vern  .
tige und kanonische Element dem Votum auf der der Minderheit ist, gehen
die und Entscheidungen der Mehrheit, insofern s1e kein genugen! au‘  es
Zeugnis vom eist und Bewußtsein der Gesamtkirch besitzen, der Unterstützung

0 Constitution of Sacred Canons, von und Potli, V, Il, 590—591.
Milasch, Ecclesiastical Law, Grie: Übersetzung Von Apostolopoulos).
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sehen Koexistenz von Kirche und Staat zu gewährleisten. Alle kirchlichen Institutionen, 
die auf Grund der Autorität eingerichtet worden sind, die ihr von ihrem unsichtbaren 
Haupt Jesus Christus verliehen worden ist, sind verpHichtend für alle Gläubigen, die 
zu ihrer Hürde gehören. 
So sagt Canon 11 des 7. ökumenischen Konzils: ,,Da wir alle verpßichtet sind, die heiligen 
Canones zu halten, sollten wir auf jeden Fall den einen unverletzlich erhalten, der besagt, 
daB es in jeder Kirche Verwalter geben soll." Zonaras sagt in einer Bemerkung zu diesem 
Canon: ,,Hierarchen werden vor ihrer Weihe über ihren Glauben und alle einschlägigen 
Dinge gefragt und bekräftigen unter anderem, daß sie die heiligen Canones bewahren 
wollen. Aus diesem Grunde sind wir verpflichtet, alle heiligen Canones zu halten." Die­
selben Behauptungen werden auch von Balsamon mit Rücksicht auf den oben erwähnten 
Canon aufgestellt9. 
Die Bedeutung dieser Verpßichtung, d. h. die heiligen Canones, als unverletzlich zu er­
halten, zusammen mit den dogmatischen Horoi und der heiligen Tradition, ist von den Vätern 
des 7. Ökumenischen Konzils mit Nachdruck hervorgehoben und unterstrichen worden. So 
schrieben zum Beispiel die Väter des ökumenischen Quinisext Konzils vor: ,,Keinem soll es 
erlaubt sein, die früher festgestellten Canones zu widerrufen oder zu übergehen, oder 
irgendwelche Canones anzuerkennen und zu akzeptieren außer den hier einzeln aufge­
führten" (Canon II). Die Väter des 7. ökumenischen Konzils wiesen hin auf jene, die es 
wagten, die anerkannten Canones zu brechen oder zu ändern, oder zu übergehen oder zu 
verwerfen, und sagten: ,,Auch wir bannen, wen immer sie verbannen; wir setzen auch 
ab, wen immer sie absetzen; wir exkommunizieren, wen immer sie für die Exkommuni­
kation bestimmen; und ebenso unterwerfen wir jeden einer Buße, den sie zu einer Buße 
verpflichten." (Canon 1) 
Gesetze zu geben ist ein unveräußerliches und unantastbares Recht der Kirche und ist 
es auch während der 2000 Jahre alten Lebensgeschichte des Christentums geblieben. 
Bezeichnend für dieses Recht der Kirche und für die Haltung des Staates ihr gegen­
über sind die Worte des Kaisers Marcianus, der das 4. ökumenische Konzil in Chalce­
don berief: ,,Was immer die heilige Kirchenversammlung für das beste hält, das ist 
auch ein Gesetz, dem ich folge und an das ich glaube10 ." Die byzantinischen Kaiser 
waren der Auffassung, daß Kirchengesetze unbedingt dieselbe Gültigkeit und Auto­
rität hätten wie die des Staates. Nach dem Gesetz des Justinian vom Jahre 530 wurde 
das, was von der Kirche verboten war, auch als von den Gesetzen des Staates ver­
boten betrachtet11• Die zivile Gewalt hat nicht unbeschränkte Gewalt über die Kirche, 
noch kann sie direkt in die Gesetzgebung über kirchlidte Angelegenheiten eingreifen. 
Nach Canon 9 des 4. Ökumenischen Konzils und Canon 3 des 6. und 7. ökumenisdten 
Konzils sollte der Staat nur dann solche Dinge in die Hand nehmen, wenn Umstände 
es erfordern, und auch das nur nach der entsprechenden Zustimmung der heiligen 
Synode und der Hierardtie. 
Aber audt die kirchliche Autorität sollte die Gültigkeit und Autorität der hl. Canones 
als unverletzlich und unantastbar bewahren und sollte niemals gegen sie handeln 
(Canon 11 des 7. ökumenisdten Konzils). Alle Entscheidungen sollten einstimmig ge­
troffen werden. Im Hinblick . auf eine mögliche Meinungsversdtiedenheit sieht der 
6. Canon des 1. Ökumenischen Konzils vor: ,,Wenn zwei oder drei auf Grund eines 
privaten Streites Einwendungen erheben gegen das gemeinsame Votum aller, mag 
es auch vernünftig und in Obereinstimmung mit dem kirchlichen Canon sein, dann 
laßt das Votum der Mehrheit den Ausschlag geben." Diejenigen, die diesen Canon 
verfaßten, gaben eine sehr weise und klare Definition vom Wesen und der Substanz 
des Minderheitsvotums. Das Votum der Mehrheit gibt nur dann den Ausschlag, wenn 
das vernünftige und kanonische Element auf ihrer Seite ist. Wenn jedoch das vernünf­
tige und kanonisdte Element in dem Votum auf der Seite der Minderheit ist, gehen 
die Akte und Entsdteidungen der Mehrheit, insofern sie kein genügend authentisches 
Zeugnis vom Geist und Bewußtsein der Gesamtkirdte besitzen, in der Unterstützung 

9 Constitution of Sacred Canons, von Ralli und Potli, v. II, 590-591. 
10 N. Milasch, Ecclesiastical Law, 86 (Griechische Obersetzung von Apostolopoulos). 
11 1. c. 61-70. 
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ihres otums dessen verlustig, vernünftig und kanonisch ist In diesem Fall
wird der Ausspruch des Euripides angewandt „Aist der Kleinere Recht, überstimmt
{  er den Größeren1?.”
Die Wahl un Versetzbarkeit VO Bischöfen
Nur csieben VO allen C anones der Kirche sprechen deutlich von der ersetzung von
Bischöfen. Es sind das der Canon der apostolischen Canones, der 15. des und
der des Okumenischen Konzils, der der Regionalsynode von Antiochien
(341), der und der Regionalsynode Von Cardica und der der egional-
synode Karthago (418 oder 419) WAar Wa die letztgenannten Synoden 1

regional, doch muß darauf hingewiesen werden, ihre Canones HanlzZ allgemein,
wWwenlnn auch 1L1ULX7 unklar, Vom des CSkumenischen Konzils und VOom des ratı-
s  ert worden SIN  d, und 61e ens mı+t Namen o anon des C(kumeni-
schen Onzils ratifiziert worden sind und auf d  1e5€e We:  156e ökumenische Auto-
tat erhalten haben Der apostolische anon stellt fost „Ein Bischof sollte icht
seine eigene Pfarre ufgeben und SIEe verlassen, sich eiıne andere einzudrängen,
icht einmal qbel er n eıner Reih:  m mn Personen gedrängt wird, dorthin zZu gehen,

G1 denn, guter Grund £ür diese Handlungsweise gegeben ist, mıit der Be-
gründung, S PT ayf Grund Frömmigkeit den Bewohnern ort von größerem
Nutzen Seın kann. Und nich  er diesem Falle darf 65 auf eigenen Antrieb
tun, sondern Gehorsam 5CMN das Urteil vieler Bischöftfe und auf eren dringende
Bitte.““
Das orthodoxe „Steuer“ (Rudder gibt folgenden Kommentar zu diesem Canon: „Sich
einer Provinz eine andere e1inmi1s und eindrängen, ist etwas anderes als versetzt
werden auswandern. 509 heißt sich eindrängen, wWEe: sich eın Bischof von Habgier
und seiner eigenen Vorliebe treiben I3ßt und seine eigene Provinz erläßt (oder, er keine
eigene TOVINZ hat, ohne Pfarre ist) und ine andere übernimmt. Ein solches Ein-
drängen wird verurteilt und mit kanonischen Strafen belegt gemäß anones und der
Synode VvVon Sardica Andererseits handelt sich un eine ersetzung, venn infolge größeren
edarfes und ebung der Frömmigkeit auf Ersuchen vieler Bischöfe eın Prälat VOo  j ıner
Provinz eine andere geht S größeren geistlichen utzen der Bewohner dieser anderen
(und auch dann vaiellel! für eine Zeit, n  n sein BanzeSs übriges Leben) Dieser

ist gewissen Konvenienztfällen et. Daher kann S wohl gcn, auch
der SegeNW.:  ge Canon verfügt, daß e5 ınen Bischof unstatthaft ist, seine eigene
TOVINZ U  n Habsucht und au5 eigenem TIE| ohne einen vernünftigen Grund zı Vel-
lassen und sich eine andere einzudrängen, M aırch VC  g anderen dazı gedrängt werden.
Nur ““  [Ll} ein begründeter Anlaß und eın gerechter Grund vorhanden sind, die Iri!l diesem
E zwingen, darf in eiıne andere Provinz gehen, ob nun größer oder kleiner oder
vakant ist; mit anderen Worten: W den Christen dieser Provinz inen grö
segelischen Vorteil und geistlichen Nutzen durch die frommen Orte seiner E bringt als
ein anderer Jedoch darf das nicht einm: a eigenem Antrieb tun, auf seine
eigene Initiative hin, sondern darf ©5 — ereinstimmung mift dem Urteil und
Votum eler B  chöfe und auf deren dringendstes Ersuchen und Verlangen.”
Aus esen Ausführungen WIT'!| klar, die Versetzung eines Bischofs icht VeTl-
oten ist, solange 61e ınter den oben erwähnten Bedingungen erfolgt Warum gibt
5 dann heute vVIie  Jle Schwierigkeiten bezüglich der Versetzung Bischöfen, be-
sonders der Kirche Von Griechenland und ährend des veErgangeNen Jahrzehnts?
Der Grund ist alt und liegt doch auch der heutigen eit. Dositheos (Patriarch Von
Jerusalem Jh.) stellt 1 besonderen fest „Diese Angemessenheit wurde vVvie  s  len
Personen zugestanden und wurde besonders späteren Zeiten und der egen-
wart P1Ner Ursache des Mi£ßbrauchs; daher irgendeine Versetzung durchge-
führt wird, ist 611e ungesetzlich und unlogisch, weil etwas, Was als Sache der An-

die Zeiten und al die Not geschieht, kein Gesetz der Kirche WIT':  s  d-” Was
alcg verurteilt werden soll, ıst nicht die erse! selbst, sondern die Praxis, einen
Bischof£f ohne das Vorhandensein der oben genannten Voraussetzungen und Recht-
fertigungen zZu versetzen.

12 Euripides, Iket. 435, 591—597; Androutsos, Dogmatic, 11.
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ihres Votums dessen verlustig, was vernünftig und kanonisch ist. In diesem Fall 
wird der Ausspruch des Euripides angewandt: ,,Ist der Kleinere im Recht, überstimmt 
er den Größeren12.'' 

Die Wahl und Versetzbarkeit von Bischöfen 
Nur sieben von allen Canones der Kirche sprechen deutlich von der Versetzung von 
Bischöfen. Es sind das der 14. Canon der apostolischen Canones, der 15. des 1. und 
der 5. des 4. ökumenischen Konzils, der 21. der Regionalsynode von Antiochien 
(341), der 1. und 2. der Regionalsynode von Sardica (347) und der 57. der Regional­
synode von Karthago (418 oder 419). Zwar waren die letztgenannten Synoden nur 
regional, doch muß darauf hingewiesen werden, daß ihre Canones ganz allgemein, 
wenn auc:h. nur unklar, vom 1. des 4. Ökumenischen Konzils und vom 1. des 7. rati-

:11 fiziert worden sind, und daß sie eigens mit Namen vom 2. Canon des 6. ökumeni­
schen Konzils ratifiziert worden sind und auf diese Weise sozusagen ökumenische Auto­
rität erhalten haben. Der 14. apostolische Canon stellt fest: ,,Ein Bischof sollte nicht 
seine eigene Pfarre aufgeben und sie verlassen, um sich in eine andere einzudrängen, 
nicht einmal wenn er von einer Reihe von Personen gedrängt wird, dorthin zu gehen, 
es sei denn, daß ein guter Grund für diese Handlungsweise gegeben ist, mit der Be­
gründung, daß er auf Grund seiner Frömmigkeit den Bewohnern dort von größerem 
Nutzen sein kann. Und nicht einmal in diesem Falle darf er es auf eigenen Antrieb 
tun, sondern im Gehorsam gegen das Urteil vieler Bischöfe und auf deren dringende 
Bitte." 
Das orthodoxe „Steuer" (Rudder) gibt folgenden Kommentar zu diesem Canon: ,,Sich aus 
einer Provinz in eine andere einmischen und eindrängen, ist etwas anderes als versetzt 
werden und auswandern. So heißt es sich eindrängen, wenn sich ein Bischof von Habgier 
und seiner eigenen Vorliebe treiben läßt und seine eigene Provinz verläßt (oder, falls er keine 
eigene Provinz hat, ohne Pfarre ist) und unlogisch eine andere übernimmt. Ein solches Ein­
drängen wird verurteilt und mit kanonischen Strafen belegt gemäß Canones I und II der 
Synode von Sardica. Andererseits handelt es sich um eine Versetzung, wenn infolge größeren 
Bedarfes und zur Hebung der Frömmigkeit auf Ersuchen vieler Bischöfe ein Prälat von einer 
Provinz in eine andere geht zum größeren geistlichen Nutzen der Bewohner dieser anderen 
(und auch dann vielleicht nur für eine Zeit, nicht für sein ganzes übriges Leben). Dieser 
Wechsel ist in gewissen Konvenienzfällen gestattet. Daher kann man wohl sagen, auch 
der gegenwärtige Canon verfügt, daß es für einen Bischof unstatthaft ist, seine eigene 
Provinz aus Habsucht und aus eigenem Antrieb ohne einen vernünftigen Grund zu ver­
lassen und sich in eine andere einzudrängen, mag er auch von anderen dazu gedrängt werden. 
Nur wenn ein begründeter Anlaß und ein gerechter Grund vorhanden sind, die ihn zu diesem 
Schritt zwingen, darf er in eine andere Provinz gehen, ob sie nun größer oder kleiner oder 
vakant ist; mit anderen Worten: wenn er den Christen dieser Provinz einen größeren 
seelischen Vorteil und geistlichen Nutzen durch die frommen Worte seiner Lehre bringt als 
ein anderer Bischof. Jedoch darf er das nicht einmal aus eigenem Antrieb tun, d. h. auf seine 
eigene Initiative hin, sondern er darf es nur tun in Obereinstimmung mit dem Urteil und 
Votum vieler Bischöfe und auf deren dringendstes Ersuchen und Verlangen." 
Aus diesen Ausführungen wird klar, daß die Versetzung eines Bischofs nicht ver­
boten ist, solange sie unter den oben erwähnten Bedingungen erfolgt. Warum gibt 
es dann heute so viele Schwierigkeiten bezüglich der Versetzung von Bischöfen, be­
sonders in der Kirche von Griechenland und während des vergangenen Jahrzehnts? 
Der Grund ist alt und liegt doch auch in der heutigen Zeit. Dositheos (Patriarch von 
Jerusalem im 17. Jh.) stellt im besonderen fest: ,,Diese Angemessenheit wurde vielen 
Personen zugestanden und wurde besonders in späteren Zeiten und in der Gegen­
wart zu einer Ursache des Mißbrauchs; wenn daher irgendeine Versetzung durchge­
führt wird, ist sie ungesetzlich und unlogisch, weil etwas, was als Sache der An­
passung an die Zeiten und an die Not geschieht, kein Gesetz der Kirche wird." Was 
also verurteilt werden soll, ist nicht die Versetzung selbst, sondern die Praxis, einen 
Bischof ohne das Vorhandensein der oben genannten Voraussetzungen und Recht­
fertigungen zu versetzen. 

1! Euripides, Iket. 435, 591-597; Chr. Androutsos, Dogmatic, 11. 

9 129 



So Gndet also die Versetzung eines Bischofs B-  pn statt, 18 el denn, L eın guter
Grund vorhanden ist““ und „auf dringendes rsuchen‘  m“ Die Väter des kume-
nischen onzils verfaßten, mıit solchen Situationen V Augen, den anon. Dieser
verurteilt die Gewohnheit, Bischöfe rAN versetzen, und verfügt „Wegen vielfacher Un-
ruhe und der Meutereien, die sich ereignet haben, scheint besten, die Sitte,
die sich Gegensatz apostolischen Canon mancherorts ausbreitete, abzu-
schaffen, SC  () laß es also weder einem Bischof noch einem Presbyter noch einem Diakon
rlaubt ist, von einer zZUu einer anderen zZzu gehen Und wen diese Verfügung

die letzten 7WEe1 Stufen des geistlichen Standes verbindlich ist, m wieviel mehr
sollte 61e einen Bischof en Das Festhalten den oben erwähnten Canones
wird auch Canon des 4, Okumenischen Oonzils Pflicht gemacht, der VeTlr-

„Was Bischöfe und Kleriker die Von Stadt Stadt gehen, hat PS an-

gemessen geschienen, lafß die vVvon den heiligen Vätern aufgestellten C anones raft
bleiben und eingeschärft werden sollen.“

Wie wohl rsichtlich geworden ist, liegt die Hauptstärke des rthodoxen Synodal-
systems der ekklesiologischen Auffassung, al Klerus und Laienschaft berufen SINM!  d,
mitsammen der Organisation der Belange des Leibes H Anteil nehmen.
Die Auffassung und Gewißheit, Christen den e  gen Geist befähigt SIN  d,
- allen kirchlichen Tätigkeiten Anteil zZzUu nehmen, befähigt hierarchisch die Bischöfe,
Presbyter und ajen, n der Verwaltung des kirchlichen Lebens t+eilzunehmen.
Wir dürfen hoffen, laß chte des Vaticanums und der Entwicklung ökume-
nischen Verständnisses die Praxis der orthodoxen Kirchen die römischen Katholiken zu
einer ausgedehnteren Einberufung Synoden und einer ermehrung der Mög-
LlLichkeiten die Beteiligung von Laien Kirchenangelegenheiten führen —4
Wenn diese Möglichkeit verwirklicht wird, werden immer größere AÄAus-
sichten haben, einander auf dem Boden des alten apostolischen Dystems Zu begegnen,
der beiden gemeinsam ist!l3

Den englischen Originalartikel übersetzte Josef Höglinger, Linz.

So findet also die Versetzung eines Bischofs nicht statt, ,,es sei denn, daß ein guter 
Grund dafür vorhanden ist" und „auf dringendes Ersuchen11

• Die Väter des 1. ökume­
nischen Konzils verfaßten, mit solchen Situationen vor Augen, den 15. Canon. Dieser 
verurteilt die Gewohnheit, Bischöfe zu versetzen, und verfügt: ,,Wegen vielfacher Un­
ruhe und der Meutereien, die sich ereignet haben, scheint es am besten, die Sitte, 
die sich· im Gegensatz zum apostolischen Canon mancherorts ausbreitete, ganz abzu­
schaffen, so daß es also weder einem Bischof noch einem Presbyter noch einem Diakon 
erlaubt ist, von einer Stadt zu einer anderen zu gehen ... " Und wenn diese Verfügung 
für die letzten zwei Stufen des geistlichen Standes verbindlich ist, um wieviel mehr 
sollte sie für einen Bischof gelten 7 Das Festhalten an den oben erwähnten Canon es 
wird auch vom 5. Canon des 4. ökumenischen Konzils zur Pflicht gemacht, der ver­
fügt: ,,Was Bischöfe und Kleriker anlangt, die von Stadt zu Stadt gehen, hat es an­
gemessen geschienen, daß die von den heiligen Vätern aufgestellten Canones in Kraft 
bleiben und eingeschärft werden sollen." 

* 
Wie wohl ersichtlich geworden ist, liegt die Hauptstärke des orthodoxen Synodal­
systems in der ekklesiologischen Auffassung, daß Klerus und Laienschaft berufen sind, 
mitsammen an der Organisation der Belange des Leibes Christi Anteil zu nehmen. 
Die Auffassung und Gewißheit, daß Christen durch den Heiligen Geist befähigt sind, 
an allen kirdtlichen Tätigkeiten Anteil zu nehmen, befähigt hierarchisch die Bischöfe, 
Presbyter und Laien, an der Verwaltung des kirchlichen Lebens teilzunehmen. 
Wir dürfen hoffen, daß im lichte des II. Vaticanums und in der Entwicklung ökume­
nischen Verständnisses die Praxis der orthodoxen Kirchen die römischen Katholiken zu 
einer ausgedehnteren Einberufung von Synoden und zu einer Vermehrung der Mög­
lithkeiten für die Beteiligung von Laien an Kirdtenangelegenheiten führen möge. 
Wenn diese Möglithkeit verwirklidtt wird, dann werden wir immer größere Aus­
sidtten haben, einander auf dem Boden des alten apostolisdten Systems zu begegnen, 
der uns beiden gemeinsam ist13. 

13 Den englischen Originalartikel übersetzte Josef Höglinger, Linz. 
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